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Betr.:  Planung für die Gestaltung der Abbaugrenzen im Tagebau Hambach und zeitliche Planung  

 

Sehr geehrte Herr Professor Pinkwart,  
sehr geehrte Frau Dr. Renz, 
sehr geehrter Herr Wisniewski,  
 
wie wir erfuhren, wird sich die Veröffentlichung der endgültigen Leitentscheidung verzögern. Gerade 

im Hinblick auf die Realisierung zahlreicher Projekte und Ideen im Tagebauvorfeld zwischen Steinheide 

und Merzenicher Wald, somit der Erhaltung des gesamten Tagebauvorfeldes südlich der A4-alt, 

ergeben sich zahlreiche Fragen bezüglich der endgültigen Abbaugrenzen und somit auch der Zukunft 

von Manheim-alt.  

Nach Sichtung zahlreicher Unterlagen ergibt sich kein klares zeitliches Prozedere beim 

Planungsprozess der abschließenden Größe und Gestaltung des Tagebaus Hambach. Wir arbeiten zur 

Zeit in der AG Naturraum der ANSEV weiter an der vorgestellten Alternative zur Abbauplanung des TB 

Hambach, die wir in Ihrem Haus vorgestellt haben. Ganz offensichtlich werden, ungeachtet aller 

Diskussionen, Fakten geschaffen, die einer Erhaltung des Tagebauvorfeldes, insbesondere der Ortslage 

Manheim-alt, widersprechen.    
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Zunächst einige der Unterlagen und Informationen, die bei uns Verärgerung auslösen und zahlreiche 

Fragen aufwerfen:  

Hauptbetriebsplan, Zulassung am 21.12.2020 

Mit Datum vom 21.12.2020 erfolgte die Zulassung des Hauptbetriebsplans für den Zeitraum vom 

1.1.2021 bis 31.12.2024. In diesem ist geregelt, dass 

• bis zum 31.3.2021 eine Aktualisierung der Abschlussbetriebspläne mit angepasster 

Flächenbilanz für die Innenkippenüberhöhung Tagebau Hambach (Zeitraum 2020 bis 2030) zur 

Zulassung eingereicht werden muss (Seite 7),  

• bis zum 31.12.2021 die Standsicherheit des Innenkippenböschungssystems belegt werden 

muss (Seite 7),   

• die Manheimer Bucht entstehen soll.  Zitat: „Standsicherheit des Restböschungssystems im 

Übergangsbereich zur Manheimer Bucht“ (Seite 7), 

• bis zum 31.8.2024 ein Antrag auf Zulassung für den anschließenden Hauptbetriebsplan 

Tagebau Hambach vorgelegt werden muss (Seite 5),   

• im Rahmen der Zulassung die in Anspruch genommene Fläche der bestehenden Planung 

entspricht. Zitat: „Die durch den Hauptbetriebsplan 2021-2024 in Anspruch genommene 

Abbaufläche befindet sich innerhalb des in der Zielkarte des Braunkohlenplanes 12/1 (von 

1976) dargestellten Raumes zur Abgrabung und Aufhaldung“ (hierzu Abb. 1 unten), (Seite 18), 

• die „Betriebsplanzulassung im Einklang steht mit dem vorliegenden Entwurf der 

Leitentscheidung und des angepassten Revierkonzepts des Bergbauunternehmens.“ (Seite 

19), 

• im Zeitfenster 3 (Durchführung des Vorhabens im Zeitraum 2025-2030) die Manheimer 

Bucht klar festgelegt ist. Zitat: „Dieses Zeitfenster ist durch die erforderliche 

Massengewinnung im Bereich der jetzt neu geplanten Manheimer Bucht sowie der 

Herstellung der Böschungen für den späteren Tagebausee gekennzeichnet.“ (Seite 31) 

 

Das erwähnte Kartenmaterial wurde nicht mitveröffentlicht. Deshalb werden wir die Einsicht nach IFG 

NRW beantragen, um Klarheit über die vorgesehenen Abbaugrenzen im Zeitraum 2021-2014 zu 

erhalten.  

 

Zeitschiene für Braunkohlenplan(änderungs)verfahren der BezReg Köln  

Parallel zu den oben genannten zeitlichen Vorgaben sieht der „Entwurf Zeitschiene 

Braunkohlenplan(änderungs)verfahren“ der BezReg Köln Dez 32 vom 4. August 2020 völlig andere 

Zeitfenster für den Ablauf des Verfahrens für den Tagebau Hambach vor.  (Drucksache BKA 0715, TOP 

12, Finanzierung der Braunkohlenplanung, Stand 4. Dezember 2020). So wird die Erarbeitung des 

Braunkohlenplans Anfang 2023 terminiert, die Genehmigung durch das MWIDE auf Anfang 2025 (siehe 

Anlage 2). 
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Entwurf einer neuen Leitentscheidung - Neue Perspektiven für das Rheinische Braunkohlerevier vom 

6. Oktober 2020 

Die Landesregierung formuliert in dem Entwurf der Leitentscheidung,  

• dass die Landesregierung eine unabhängige Entscheidung fällen wird. Zitat: „Die von der 

Bergbautreibenden vorgelegte Tagebauplanung ist auch nicht Maßstab für die 

Leitentscheidung und keine Entscheidungsgrundlage für den für die Braunkohlenplanung 

zuständigen Planungsträger“ (Punkt 1.4), (Seite 7),  

• dass die Landesregierung einen großen Änderungsbedarf bei der Tagebauplanung gegenüber 

dem Teilplan 12/1 von 1976 sieht. Zitat: „Im Zuge des durch den Stilllegungspfad der KVBG 

verminderten Braunkohlenbedarfs und der damit einhergehenden Möglichkeit zum Erhalt des 

Hambacher Forstes sind für den Tagebau eine erhebliche Reduzierung des Tagebaufortschritts 

und daraus folgend eine erhebliche Verkleinerung des Abbaufeldes im Süden zu konstatieren. 

Für den Tagebau Hambach wird es daher einen neuen bzw. weitgehend geänderten 

Braunkohlenplan geben müssen.“ (Seite 16),  

• dass „die Gewinnungs- sowie Verkippungsplanung und -ausführung derart zu optimieren sind, 

dass die zur Abraumgewinnung erforderliche Flächeninanspruchnahme auf ein zwingend 

erforderliches Mindestmaß beschränkt bleibt.“ (Seite 18),  

• dass „die vom Bergbauunternehmen geplante Flächeninanspruchnahme im Süden ggf. 

dadurch vermindert werden, dass die Abraumverkippung auf der „überhöhten Innenkippe“ 

unterhalb der Sophienhöhe verringert wird.“ (Seite 19).  

Ausschussprotokoll Apr 17/1257, Landtag NRW vom 15.12.2020 

Dem beigefügten Ausschussprotokoll vom 15.12.2020 kann man entnehmen, dass RWE sehr 

dezidierte Planungen hat, die die Entnahme von Material im Bereich Manheim-alt zwingend vorsieht 

und einen Zeitraum von 9 (!) Jahren vorgibt (Anlage 3). Diese Aussagen ca. 2 Monate nach 

Veröffentlichung des Entwurfs der Leitentscheidung und wenige Tage vor Zulassung des 

Hauptbetriebsplans sind für uns hochgradig widersprüchlich.   

Wie Sie wissen, legen wir als zivilgesellschaftliches Bündnis Wert darauf, dass Entscheidungsprozesse 

der Regierenden transparent und unter Beteiligung der Öffentlichkeit ablaufen. Das ist in diesem Fall 

in keiner Weise der Fall. Vielmehr drängt sich der Eindruck auf, dass RWE diktiert und die 

Landesregierung folgt. Termine und Gespräche mit der Zivilgesellschaft müssen wir als plumpes 

Ablenkungsmanöver verstehen. Während in der Öffentlichkeit auch von Ihrem Haus der Eindruck 

erweckt wird, dass die Öffentlichkeit in den Gesamtprozess einbezogen wird, werden mit RWE Fakten 

geschaffen und durchgezogen.  

Wir bitten um Beantwortung der folgenden Fragen:  

1. Wann legt das MWIDE offen, welche Abbaubereiche und Abbaugrenzen  im Tagebauvorfeld 

vorgesehen und mit RWE abgesprochen sind? 

2. Wird die Abbaugrenze in der Leitentscheidung klar festgelegt? 

3. Wie ist das ordnungsgemäße Verfahren des Abschlussbetriebsplanes für den TB Hambach 

zeitlich geplant? 

4. Welche Entscheidungen, z.B. zur Gestaltung der Innenkippe und zur „Manheimer Bucht“ 

werden durch den zugelassenen Hauptbetriebsplan bereits festgelegt? 

5. Warum werden die dem Antrag von RWE beigefügten Karten zur Abgrabungsplanung nicht 

in geeigneter Form veröffentlicht, um Klarheit zu schaffen? 
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6. Wer hat den Zeitraum von 9 Jahren, der von Herrn Eylvetter genannt wird, vorgegeben?  

7. Plant die Landesregierung bzw. das MWIDE ein externes Gutachten zu vergeben, in dem 

alternative Abbauplanungen für den Tagebau Hambach entwickelt und bilanziert werden? 

 

In Zeiten einer deutlich werdenden Politikermüdigkeit sollten Sie aus unserer Sicht in Ihrem Hause eine 

Diskussion beginnen, wie Sie als politischer Vertreter bzw. als Entscheider:in in der Verwaltung den 

ernstzunehmenden Versuch machen, in der politikinteressierten Öffentlichkeit (denn eine 

Politikmüdigkeit gibt es eher nicht) wieder Vertrauen zu gewinnen.  

Es sei uns deshalb an dieser Stelle verziehen, wenn wir im Hinblick auf politisches Handeln durch Ihre 

Regierung auf zwei wichtige Demokratiedefinitionen verweisen: 

„Die bekannteste Demokratiedefinition stammt wohl von Abraham Lincoln aus dem Jahr 1863 (The 

Ghettysburg Address). Er versteht Demokratie als „government of the people, by the people, and for 

the people”, also als eine Regierungsform, die vom Volk ausgeht, durch und für das Volk ausgeübt 

wird.  

Der Demokratietheoretiker Manfred G. Schmidt hat diese viel zitierte Demokratietheorie dem 21. 

Jahrhundert angepasst und formuliert Demokratie wie folgt: "Die Demokratie ist eine Staatsverfassung 

von Klein- und Flächenstaaten, in der die Herrschaft auf der Basis politischer Freiheit und Gleichheit 

sowie auf der Grundlage weitreichender politischer Beteiligungsrechte aller erwachsenen 

Staatsangehörigen mittel- oder unmittelbar aus dem Staatsvolk hervorgeht, in offenen 

Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen erörtert und unter Berufung auf das Interesse der 

Gesamtheit oder der Mehrheit der Stimmberechtigten ausgeübt wird, und zwar unter dem 

Damosklesschwert der Abwahl der Regierenden durch das Volk oder dessen Vertreter in regelmäßig 

stattfindenden allgemeinen, freien, gleichen, fairen Wahlen bzw. in parlamentarischen 

Abstimmungen über Regierungswechsel." .  

Quelle: http://www.demokratiezentrum.org/themen/demokratiemodelle/einfuehrung.ht 

 

Wir freuen uns auf die Beantwortung unserer Fragen. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Godehard Graf Hoensbroech 
Joachim Scheffer 
Marion Küke 
Jutta Schnütgen-Weber   
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Abb.1  Braunkohlenplan 12/1, Ausdehnung  
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Anlage 2 
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Anlage 3 (Auszug): 

 

 

 

 

 

    

 

  

  

  

   

 

 

  

 

 


